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Eine Unterlassungssünde.
Wenn einer unserer Soldaten im Zivilleben mit

einem Nicht-Soldaten ins Gespräch kommt, und wenn
die beiden über Sinn und Zweck des Magazins am
Ordonnanzgewehr zu sprechen kommen, wobei der
Nicht-Soldat dafür ist, dass man das Magazin als zweck-
los fortwirft, dann schaut ihn unser Kamerad schief
über die Achsel an, nennt ihn entweder einen Esel, oder,
wenn er gutmütig ist, einen Nichtwisser oder Besser-
wisser, und erklärt ihm vielleicht ausführlich, was der
Sinn und Zweck des Magazines ist und wie das alles
zugeht beim Gewehr. Wenn aber die gleichen Männer
über Sinn und Zweck der Armee zu sprechen kommen,
und der Nicht-Soldat verficht antimilitaristische Ideen,
dann schaut ihn unser Kamerad wohl auch etwas schief
über die Achsel an und sagt wahrscheinlich einen ein-
fachen, kerngesunden Satz, so wie er eben denkt und
fühlt, aber der andere schwadroniert mit wichtiger
Miene weiter und bringt allerhand abstruses Zeug vor.
Unser Kamerad, als einfacher Mann versucht's vielleicht
noch einmal mit dem Redeglück, um aber sehr bald
klüger zu werden und das Maul zu halten. Er merkt,
dass man dem Mann nicht auf gewöhnliche Art und
Weise entgegnen kann. Dazu ist nichts anderes zu
sagen, als dass wir Soldaten über alles, was wir im
Dienst gelernt haben, sicher und zuverlässig Auskunft
geben können, doch nur über das, was wir eben ge-
lernt haben. Früher genügte das. Heute aber lernt
man uns etwas nicht, was wir alle unbedingt brauchen,
allerdings nicht im Dienst brauchen, sondern im Zivil-
leben. Wir müssen nämlich lernen, die Argumente der
Antimilitaristen durch unsere eigenen zu entkräftigen.
Der Antimilitarist lernt seine Argumente aus der Zei-
tung durch ständiges Einhämmern auswendig und plap-
pert sie dann auswendig jedem, der ihm zuhört, vor.
In allen Wiederholungskursen und sonstigen Diensten
lernen wir nicht, die richtigen Ausdrucksformen unserer
persönlichen Ueberzeugung klar zu formulieren. Wir
lernen die Argumente der Gegner erst durch diese selbst
kennen. Ich halte es für unumgänglich nötig, dass wäh-
rend unseren Diensten jeder Einheitskommandant von
Zeit zu Zeit in einer Pause über dieses Thema Instruk-
tion gibt. Es soll dies besonders dann geschehen, wenn
eine interessante und flotte militärische Aufgabe durch
die Truppe erledigt wurde, wenn sie so recht das sol-
datische Bewusstsein verspürt hat. Wenn man den
Artikel über den Selbstschutz der Armee*) gelesen hat,
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so wird man zur Ueberzeugung kommen, dass dieses
Vorgehen heute zu einer neuen militärischen Pflicht ge-
worden ist. Es handelt sich dabei nicht um politische
Propaganda. Jede durch die Bundesverfassung sank-
tionierte vaterländische Institution hat das Recht und
die Pflicht, sich vor Angriffen unterwühlender Art zu
schützen. Militärischer Selbstschutz ist Schutz der Ver-
fassung. Wenn man weiss, dass selbst die Russen eine
organisierte Armee haben, so muss der heutige Anti-
militarismus, den man allerdings nicht zu überschätzen
braucht, verdächtig auffallen. Wir können ja ruhig
sagen, dass die überwiegende Mehrheit des ganzen
Schweizervolkes nach wie vor treu zu seiner Arme'e
steht. Aber wir wollen unsere Armee vor Brunnen-
Vergiftung schützen. Tatsache ist, dass der einzelne
Wehrmann bei all seiner Treue zur Armee in der Dis-
kussion mit Antimilitaristen nicht geschult ist. Wir er-
leben das immer und immer wieder. Kürzlich fuhr ich
in der Eisenbahn mit zwei jungen Männern. Ich hörte
dem Gespräche neutral zu. Der eine war Soldat, der
andere «überzeugter Antimilitarist». Dieser redete auf
meinen Kameraden scharf ein. Zufällig hatte ich vor
einigen Tagen in einer jener bekannten Zeitungen einen
Hetzartikel gelesen. Der Kerl sprach nichts anderes, als

was ich da selbst gelesen hatte. Dies veranlasste mich,
mich in das Gespräch einzumischen. Auf die Frage, ob

er denn alle diese Gedanken selbst gefunden, antwortete
er mit einem frechen «Ja». Daraufhin strafte ich ihn
Lügen, indem ich die Nummer der betreffenden Zeitung,
welche ich in meiner Mappe hatte, vorzeigte. Unser
Kamerad freute sich ordentlich und sagte selbst unge-
fähr folgendes (ich bitte, darauf und nur darauf Wert
zu legen): «Man kann doch nicht verlangen, dass ich

gegen so einen Zeitungsschmierer mit einem Repetier-
maul und grösserer «Bildung» aufkommen kann. Ich
bin nur ein einfacher Mann und habe keine solche Bil-
dung. Auch hat man uns im Militärdienst nie etwas ge-
sagt über diese Frage, was wir im Zivil brauchen könn-
ten.» —

Wollen wir nicht einmal auf diese Sache den Dau-
men legen? Es wäre gewiss an der Zeit, mit dieser
Anregung einmal an höherer Stelle aufzurücken. Be-
vor dies jedoch geschehen kann, wäre event, eine Dis-
kussion im «Schweizer Soldat» wohl angebracht, damit
das Für und Wider erwogen werden könnte.

Schaer.
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